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1. Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 01.148 liegt im Stadtbezirk Hamm-Mitte, in 
der Gemarkung Hamm, Flur 32 und verläuft 
ausgehend vom südlichen Grenzpunkt des 
Flurstückes 653, in nördlicher Richtung entlang 
der Ostgrenze des Flurstückes 1209 
(Südstraße), nach Osten abknickend entlang 
der Nordwestgrenze der Flurstücke 474, 473, 
612 u. 235, nach Süden abknickend entlang der 
Ostgrenze des Flurstückes 235, nach Westen 
abknickend ca. 6 m entlang der Südgrenze des 
Flurstückes 235, nach Süden abknickend den 
westlichen Verlauf des Geltungsbereiches des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 01.096 
folgend bis auf die Nordwestgrenze des 
Flurstückes 1149 (Ostenwall), nach Südwesten 
abknickend entlang der Nordwestgrenze des 
Flurstückes 1149 bis auf den südlichen 
Grenzpunkt des Flurstückes 653. 

Der ca. 9 800 m² große Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes umfasst den unbeplanten 
Bereich des innerstädtischen Siedlungsquartiers 
östlich der Südstraße zwischen Marktplatz und 
Ostenwall, westlich der Gutenbergstraße. 
 

2. Planerfordernis / Planungsziele 

Der Ansiedlungsdruck von (kerngebietstypischen) Vergnügungsstätten ist vor allem in den 
Einkaufszonen entlang der mittleren Lauflagen im Stadtzentrum sowie den Stadtteilzentren zu 
spüren. Dabei sind unter den städtebaulichen Begriff "Vergnügungsstätte" im Wesentlichen vier 
Gruppen zu fassen: 

• Spiel- und Automatenhallen,  
• Nachtlokale jeglicher Art, Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellung mit 

sexuellem Charakter ausgerichtet ist 
• Diskotheken, Tanzlokale 
• Swinger-Clubs 

Wettbüros sind ebenfalls als Vergnügungsstätte einzuordnen, wenn es sich nicht um eine reine 
Wettannahmestelle handelt.  

Diese Einrichtungen können jedoch, insbesondere bei einer Häufung, negative Effekte in einem 
Stadtbereich hervorrufen. Zudem haben auch Erotik-Fachmärkte und andere 
Wettvermittlungsstellen, die nicht den Vergnügungsstätten zuzuordnen sind, vergleichbare 
negative städtebauliche Auswirkungen.  

Generell haben Vergnügungsstätten - unter anderem dank ihrer längeren Öffnungszeiten - eine 
höhere Mietzahlungsfähigkeit und -bereitschaft als der traditionelle Einzelhandel. Eine Ansiedlung 
von Vergnügungsstätten kann wiederum aufgrund der städtebaulichen Wirkung - auch im 
Zusammenspiel mit der Ansiedlung von Erotik-Fachmärkten - zu einer Niveauabsenkung und dem 
Verlust der Lagequalität des Gebiets führen. Häufig bleiben daraufhin auch Kunden und Besucher 
fern, womit Leerstände oder vermehrte Ansiedlungen weiterer Vergnügungsstätten einhergehen. 
Der dadurch ausgelöste Qualitätsverlust eines zentralen Versorgungsbereichs wird als 
sogenannter "Trading-Down-Effekt" beschrieben.  

Erstmalig herrschte in den 1980er Jahren ein hoher Ansiedlungsdruck von Spielhallen und 
Sexshops auf dem Stadtgebiet der Stadt Hamm, der Anlass für die Aufstellung von diversen 

Abb. 1: Übersichtsplan 
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Bebauungsplänen insbesondere im Bereich des Stadtzentrums gab. Nach einer Phase 
zurückhaltender Ansiedlungen hat sich die Stadt Hamm ab ca. 2008 aufgrund steigender Anfragen 
und Anträgen zu Spielhallen und Wettbüros erneut mit den davon ausgehenden Gefahren einer 
negativen städtebaulichen Entwicklung konfrontiert gesehen.  

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung ein gesamtstädtisches Steuerungskonzept für 
Vergnügungsstätten durch das Stadtplanungsbüro Dr. Jansen erarbeiten lassen, das Handlungs-
leitlinien zur Steuerung von Vergnügungsstätten (insbesondere Spielhallen) enthält (s. Kap. 5.3 
Konzept zur Steuerung von Vergnügungsstätten). Für die Innenstadt wird in diesem Konzept eine 
klare Reglementierung von Vergnügungsstätten empfohlen, um einen Verdrängungsprozess des 
traditionellen Einzelhandels, der sich ohnehin in einer wirtschaftlich schwierigen Situation befindet, 
zu verhindern. Zudem sollen auch nutzungsempfindliche Bereiche, wie kirchliche Einrichtungen, 
vor der negativen Strahlkraft von Vergnügungsstätten geschützt werden.  

Das Konzept zur Steuerung von Vergnügungsstätten an sich stellt jedoch kein rechtliches 
Instrument dar, welches die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten abschließend regeln könnte. 
Dementsprechend ist es mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 01.148 aus aktuellem 
Anlass geboten, die allgemeine Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in diesem städtebaulich 
sensiblen Bereich zu prüfen und die möglichen negativen Folgen von betreffenden Ansiedlungen 
abzuschätzen und ggf. zu verhindern.  

Neben diesem städtebaulichen Entwicklungskonzept zur Vergnügungsstättensteuerung ist auch 
das Einzelhandelskonzept der Stadt Hamm Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes. 
In diesem werden die zu entwickelnden und zu erhaltenden zentralen Versorgungsbereiche 
dargestellt. Das hier betrachtete Plangebiet liegt im zentralen Versorgungsbereich des 
Hauptzentrums Hamm-Mitte. Mit dem Bebauungsplan soll dem Ziel, die Attraktivität und die 
Einzelhandelsfunktion der Innenstadt zu erhalten, Rechnung getragen werden (s. Kap. 5.4 
Einzelhandelskonzept). 

Für das hier betrachtete bebaute Gebiet besteht kein Planungsrecht in Form eines 
Bebauungsplans. Mit der Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplans am Rand des 
Stadtzentrums von Hamm ist dieser Bereich als Innenbereich einzustufen. Vorhaben sind derzeit 
nach § 34 BauGB genehmigungsfähig. Das Plangebiet kann aufgrund seines Nutzungsspektrums 
als Kerngebiet eingestuft werden, sodass Vergnügungsstätten, sonstige Wettvermittlungsstellen 
und Erotik-Fachmärkte allgemein zulässig sind. 

Städtebaulich tragender Grund für die Aufstellung des Bebauungsplans ist zum einen die 
Sicherung des zentralen Versorgungsbereichs und zum anderen die Verhinderung von negativen 
städtebaulichen Beeinträchtigungen der schutzbedürftigen Anlage der Kirche im nördlichen 
Planbereich sowie der vorhandenen Wohnnutzung im sonstigen Planbereich. Zudem sollen auch 
Beeinträchtigungen der sich aus der vorhandenen Nutzung ergebenden städtebaulichen Funktion 
der Südstraße als Kneipen- und Gastronomiestandort durch die Anhäufung und/oder 
Neuansiedlung von Vergnügungsstätten verhindert werden.  

Ziel ist demnach, den Versorgungsbereich zu stärken und einen Trading-Down-Prozess des 
Gebiets zu verhindern, indem Vergnügungsstätten, sonstige Wettvermittlungsstellen und Erotik-
Fachmärkte, die bisher zu den nach § 34 Abs. 1 und 2 zulässigen baulichen Nutzungen zählen, 
nicht zugelassen bzw. nur ausnahmsweise zugelassen werden. Als besondere städtebauliche 
Gründe zur Einschränkung der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten und sonstigen 
Wettvermittlungsstellen sowie Erotik-Fachmärkten im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind 
zu nennen:  

• Sicherung des zentralen Versorgungsbereichs, 
• Vermeidung von Niveauabsenkungen und eines Trading-Down-Effekts des Gebiets, 
• Förderung und Erhalt der Angebotsqualität des Ausgehviertels an der Südstraße, 
• Schutz der nutzungsempfindlichen Strukturen der Pauluskirche mit Marktplatz als 

historisches Zentrum der Stadt, 
• Schutz der Wohnnutzungen. 
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3. Wahl der Verfahrensart 
Mit den BauGB-Änderungsgesetzen in den Jahren 2007 und 2013 hat der Gesetzgeber durch die 
Einführung des § 9 Abs. 2a sowie des § 9 Abs. 2b BauGB planungsrechtliche Instrumente 
geschaffen, nach denen ein Bebauungsplan, der auf bestimmte städtebauliche Ziele begrenzt ist, 
aufgestellt werden kann. Während § 9 Abs. 2a BauGB dem Erhalt und der Entwicklung zentraler 
Versorgungsbereiche dient, ist § 9 Abs. 2b BauGB explizit auf die Steuerung von 
Vergnügungsstätten ausgerichtet. Dementsprechend wird die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten 
auf Grundlage des § 9 Abs. 2b BauGB und von Erotik-Fachmärkten sowie sonstigen 
Wettvermittlungsstellen auf Grundlage des § 9 Abs. 2a BauGB eingeschränkt. 

Der Anwendungsbereich eines Bebauungsplanes nach § 9 Abs. 2a und 2b BauGB ist aus-
schließlich auf im Zusammenhang bebaute Ortsteile bezogen. So kann die notwendige Steuerung 
der Nutzungen (Vergnügungsstätten, sonstige Wettvermittlungsstellen und Erotik- Fachmärkte) für 
das Quartier in den planungsrechtlichen Kontext der Zulassungsmerkmale nach § 34 BauGB 
gestellt werden. Um der Gefahr entgegenzutreten, dass Nutzungsarten, wie Vergnügungsstätten 
und Sexshops, den traditionellen Einzelhandel sowie ergänzende Dienstleistungs- und 
Gastronomieangebote in einem zentralen Versorgungsbereich zurückdrängen, bietet § 9 Abs. 2 a 
und 2b BauGB der Gemeinde die Möglichkeit, diese anderen - an sich nach § 34 Abs. 1 und 2 
BauGB zulässigen - Nutzungsarten auszuschließen. 

Auf dieser Grundlage kann die Satzung als „einfacher Bebauungsplan“ nach § 30 Abs. 3 BauGB 
aufgestellt werden. Dies ermöglicht auf der einen Seite die planungsrechtliche Sicherung der 
genannten städtebaulichen Ziele, belässt auf der anderen Seite den aktuellen Spielraum für 
künftige anderweitige bauliche Entwicklungen im Rahmen des § 34 BauGB.  

Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Abs. 1 BauGB aufgestellt, da er 
lediglich die Festsetzungen nach § 9 Abs. 2a und 2b BauGB enthalten soll. Von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe der 
verfügbaren umweltbezogenen Informationen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, sowie der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Ebenso wenig ist die 
Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen durch die Gemeinde nach § 4c BauGB 
anzuwenden. 
 

4. Beschreibung des Plangebietes / Städtebaulicher Bestand 

Der rund 1 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der südöstlichen Innenstadt der 
Stadt Hamm und umfasst einen Teilbereich des zentralen Versorgungsbereichs. Die hier 
betrachteten Bereiche der Südstraße sowie des Marktplatzes gehören nicht mehr zur sog. A- und 
B-Lage der Fußgängerzone (Weststraße), dennoch profitieren sie von ihrer räumlichen Nähe (s. 
Kap. 5.3 Einzelhandelskonzept).  

In dem vom Plangebiet umfassten Siedlungsbereich der Innenstadt spielt der zentrenrelevante 
Einzelhandel im Vergleich zu den übrigen Lagen in der City eine untergeordnete Rolle. Der 
vorhandene Lebensmittel-Supermarkt am Marktplatz leistet einen Beitrag zur wohnortnahen 
Grundversorgung der Bevölkerung und stärkt damit die Bedeutung der Innenstadt in ihrer weiteren 
Funktion als Nahversorgungsstandort.  

Die Südstraße – auch als "Meile" bekannt – nimmt als Kneipen- und Gastronomiestandort eine 
Sonderstellung innerhalb der Innenstadt ein. Das Ausgehviertel besitzt insgesamt eine 
jahrzehntelange Tradition, dass eine über die Stadtgrenzen hinausgehende Ausstrahlkraft besitzt. 
Durch ihre Funktion als Verbindungsachse zwischen der Innenstadt und dem Rathaus haben sich 
in diesem Bereich zudem diverse Dienstleistungsbetriebe angesiedelt.  

Die Obergeschosse der Gebäude im Plangebiet werden teilweise zu Wohnzwecken und teilweise 
als Büroräume der Dienstleistungsbetriebe genutzt. Insbesondere an der Königstraße dominiert 
die Wohnnutzung in den Obergeschossen. Insgesamt ist damit ein vielfältiger Nutzungsmix 
vorzufinden, der den zentrentypischen Einzelhandel in der Innenstadt sinnvoll ergänzt. 
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Mit der Lage des Plangebiets direkt angrenzend an den Marktplatz, der bis heute als historisches 
Zentrum ein identitätsstiftendes Merkmal der Stadt Hamm darstellt, haben die Umfeldnutzungen 
eine besondere städtebauliche Bedeutung für die Aufstellung des Bebauungsplanes. Die 
Pauluskirche auf dem Marktplatz, die unter Denkmalschutz steht, liegt als eines der Wahrzeichen 
der Stadt Hamm in direktem Einwirkungsbereich des Plangebiets. Auch auf der 
gegenüberliegenden Seite der Südstraße befinden sich denkmalgeschützte Gebäude. Diese 
städtebaulichen Elemente prägen diesen Bereich der Altstadt in besonderer Weise, speziell da ein 
Großteil der historischen Bausubstanz in der Innenstadt im Krieg zerstört wurde. 

Im Plangebiet selbst sind mit den Spielhallen am Marktplatz 5 sowie an der Südstraße 9 bereits 
zwei Vergnügungsstätten vorhanden. Zudem war bis etwa 2016 auch eine Wettannahmestelle mit 
ergänzender Einzelhandelsnutzung an der Königstraße ansässig. Für dieses Gebäude wurde ein 
Antrag auf Nutzungsänderung zu einer reinen Wettannahmestelle gestellt. Größe und Grundriss 
der beantragten Nutzung weisen jedoch darauf hin, dass es sich hier um ein Wettbüro handelt, 
welches als Vergnügungsstätte einzuordnen ist.  

Da sich westlich des Plangebietes an der Martin-Luther-Straße eine weitere Spielhalle befindet 
und die Vergnügungsstätten untereinander nur einen geringen Abstand (unter 100 m) einhalten, 
kann schon jetzt eine Häufung von Vergnügungsstätten in diesem Bereich attestiert werden. 
Daneben ist vor allem die hohe Fluktuation der Gastronomie- und Tanzlokale in den letzten Jahren 
ausschlaggebender Grund, dass für das Plangebiet eine besondere Gefährdung eines Trading-
Down-Effekts anzunehmen ist. So kam es aufgrund von Verlagerungen von Gastronomiebetrieben 
in bessere Lagen (z. B. Weststraße) und der Aufgabe von Lokalen mit zum Teil jahrzehntelanger 
Tradition immer wieder zu Leerständen auf der Südstraße. Obwohl die Ladenlokale größtenteils 
wieder einer Nutzung zugeführt werden konnten, sind bereits ein Qualitätsverlust und eine 
Instabilität der vorhandenen Strukturen erkennbar.  
 

5. Vorhandene Planung 

5.1 Übergeordnete Planungen 

Der wirksame Regionalplan - Teilabschnitt Oberbereich Dortmund westlicher Teil - weist die 
Fläche des Plangebietes als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) aus (s. Abb. 2). 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Hamm von 2008 stellt das Plangebiet als Teil des 
Zentralen Versorgungsbereiches „City“ mit der Gebietsausweisung Kerngebiet (MK) dar (s. Abb. 
3).  

 

Abb. 2: Auszug aus dem rechtskräftigen Regionalplan Abb. 3: Auszug aus dem rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan 
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5.2 Verbindliche Bauleitplanung  
Schon in den 1980er Jahren hatte der Rat die Aufstellung des Bebauungsplanes 01.075 
beschlossen, der u. a. auch das aktuelle Plangebiet umfasste (Vorlage Nr. 2782). Bereits damals 
war die Ansiedlung von Spielhallen und Sexshops Anlass für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes - wie auch für diverse andere Bebauungsplanverfahren in der Innenstadt - mit 
dem Zweck, mögliche negative Milieuveränderungen zu verhindern. Das Bebauungsplanverfahren 
Nr. 01.075 wurde jedoch nicht weiter betrieben. In anderen Bereichen der zentralen Innenstadt 
wurden hingegen Nutzungsbeschränkungen für Vergnügungsstätten durchgesetzt.  

Zwischenzeitlich wurden Teilflächen des ursprünglichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
Nr. 01.075 vom Bebauungsplan Nr. 01.096 überplant, der u.a. auch Aussagen zur Ansiedlung von 
Spielhallen und Sexshops im Sinne der o.a. Zielsetzung beinhaltet. Diese liegen jedoch außerhalb 
des aktuellen Plangebiets. 

Nach der Ausarbeitung des Steuerungskonzeptes "Vergnügungsstätten" (s. Kap. 5.3 Konzept zur 
Steuerung von Vergnügungsstätten) hat der Rat der Stadt im Jahr 2010 darüber hinaus 
beschlossen, für einen weiträumigen Bereich der Innenstadt den Bebauungsplanes Nr. 01.133 
aufzustellen (Vorlage Nr. 0329/10). Damit sollten die Zielsetzungen des Konzeptes 
planungsrechtlich umgesetzt und Vergnügungsstätten im Stadtzentrum nach den Empfehlungen 
des Steuerungskonzeptes abschließend flächendeckend gesteuert werden. In den 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sollte auch der aktuelle Planbereich einbezogen werden.  

Im Nachgang zum vorstehenden Aufstellungsbeschluss hat man sich jedoch mit dem komplexen 
planungsrechtlichen Sachverhalt intensiv auseinandergesetzt. Dabei kam die Verwaltung zu dem 
Schluss, dass sich eine flächendeckende Steuerung für das Gebiet mit planungsrechtlich 
unterschiedlich zu bewertenden Bereichen nicht empfiehlt. So umfasste der angedachte Geltungs-
bereich sowohl unbeplante Innenbereiche nach § 34 BauGB als auch Bereiche mit rechtskräftigen 
Bebauungsplänen, deren festgesetzte Regelungsinhalte unterschiedliche Aussagen bzgl. der 
Zulässigkeiten von Vergnügungsstätten enthalten. Insbesondere aus Gründen der 
Rechtssicherheit ist es daher eher geboten, auf aktuelle, kleinräumige Entwicklungen – wie auch in 
diesem Fall – mit gezielt abgestimmten planungsrechtlich eigenständigen Verfahren zu reagieren.  

Für den hier betrachteten Geltungsbereich existiert demnach bis heute kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan, der die Steuerung von Vergnügungsstätten planungsrechtlich regelt. Im 
Plangebiet besteht jedoch Planungsrecht in Form von Fluchtlinienplänen, die als einfache 
Bebauungspläne fortgelten und hier ausschließlich Straßen- und Baufluchtlinien festsetzen. Diese 
werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 01.148 nicht berührt. Gemäß § 30 
Abs. 3 BauGB ist die Zulässigkeit von Bauvorhaben im Übrigen nach § 34 BauGB zu beurteilen. 
Demzufolge sind Vorhaben zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.  

Das Plangebiet kann aufgrund seines Nutzungsspektrums als Kerngebiet (MK) eingestuft werden. 
Vergnügungsstätten (auch kerngebietstypische), sonstige Wettvermittlungsstellen und Erotik-
Fachmärkte sind gem. § 7 BauNVO allgemein zulässig  
 
5.3 Konzept zur Steuerung von Vergnügungsstätten 
Ausgelöst durch den steigenden Ansiedlungsdruck insbesondere von Spielhallen sowie der damit 
einhergehenden Gefahr einer negativen städtebaulichen Entwicklung wurde, wie bereits erwähnt, 
vor rund 10 Jahren das Steuerungskonzept für Vergnügungsstätten erarbeitet. Das Ergebnis des 
Konzeptes hat der Rat der Stadt Hamm am 18.05.2010 zur Kenntnis genommen und gleichzeitig 
beschlossen, die im Konzept vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen als Leitlinien in der 
weiteren Steuerung von Vergnügungsstätten im gesamten Stadtgebiet anzuwenden.  

In der Untersuchung werden prioritär die räumlichen Bereiche der Stadt behandelt, in denen der 
Ansiedlungsdruck von Vergnügungsstätten hoch und der Regelungsbedarf entsprechend 
ausgeprägt ist. Aufgrund der Standortfaktoren sind neben ausgewählten Misch- und 
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Gewerbegebieten insbesondere die Innenstadt und die Stadtteilzentren – demnach die 
Versorgungsschwerpunkte – davon betroffen.  

Neben den Vergnügungsstätten (insbesondere Spielhallen) können Erotik-Fachmärkte und 
sonstige Wettbüros ebenfalls negative städtebauliche Auswirkungen hervorrufen. Daher werden 
auch diese Einrichtungen im Konzept betrachtet. 

Im Steuerungskonzept wird für die Innenstadt nachstehender Grundsatz aufgestellt: "Im 
Stadtzentrum sollen künftig nur noch Spielhallen, Wettbüros und Erotik-Fachmärkte zugelassen 
werden, wenn negative städtebauliche Auswirkungen über die Häufung und Konzentrations-
wirkung ausgeschlossen sind. Kerngebietstypische Vergnügungsstätten sind grundsätzlich nur in 
den dafür vorgesehenen Bereichen zulässig. Insbesondere die „Ballung“ von Vergnügungsstätten 
ggf. im Zusammenspiel mit Einzelhandel aus dem Niedrigpreis-Segment kann dazu führen, dass 
ein Gebiet weiter negativ in Bewegung gebracht wird. Dies ist grundsätzlich zu verhindern." 

Für die Innenstadt wird im Weiteren eine klare Reglementierung von Vergnügungsstätten 
empfohlen, um einen Verdrängungsprozess des traditionellen Einzelhandels, der sich ohnehin in 
einer wirtschaftlich schwierigen Situation befindet, zu verhindern. Zudem sollen auch 
nutzungsempfindliche Bereiche, wie kirchliche Einrichtungen, vor der negativen Strahlkraft von 
Vergnügungsstätten geschützt werden.  

 
Abb. 4: Entwicklungskonzept Hamm Innenstadt (Quelle: DGK 5 Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH) 

Ein kompletter Ausschluss von Vergnügungsstätten ist gleichwohl nicht zielführend. So werden 
Siedlungsbereiche definiert, in denen Vergnügungsstätten (insbesondere Spielhallen) keine oder 
nur unwesentliche städtebauliche Auswirkungen auf das Umfeld erwarten lassen. So ist beispiels-
weise entlang der Weststraße sowie des Markplatzes die Einrichtung von Vergnügungsstätten 
städtebaulich unbedenklich, wenn diese nicht im Erdgeschoss untergebracht sind und keine 
Agglomeration von mehreren Vergnügungsstätten stattfindet. Als Vermutungsregel für eine 
negative Wirkung einer Agglomeration wird ein Abstand von 100 m zur nächsten Vergnügungs-
stätte angenommen (s. Abb. 4). 
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Für das Plangebiet wird das Wettbüro an der 'Königsstraße 13' im Kontext zu den Spielhallen 
'Am Marktplatz 5' und an der 'Südstraße 9' gesetzt. Die Untersuchung kommt zu der 
Empfehlung, eine weitere Verdichtung von Vergnügungsstätten an diesem Standort konsequent 
zu vermeiden. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 01.148 – Vergnügungsstättensteuerung am 
Marktplatz / Südstraße - sollen die Zielsetzungen des Konzeptes in diesem Teil der Innenstadt 
planungsrechtlich umgesetzt werden. 
 
5.4 Einzelhandelskonzept 
Im Jahr 2010 wurde das Einzelhandelskonzept der Stadt Hamm aufgrund geänderter 
Rahmenbedingungen – insbesondere die höhere Bedeutung der Abgrenzung und Begründung 
zentraler Versorgungsbereiche - aktualisiert und fortgeschrieben. Dabei ist ein besonderes 
Augenmerk auf eine verstärkte Konzentration des Einzelhandels auf zukunftsfähige 
Versorgungsschwerpunkte sowie deren qualitative Aufwertung gelegt worden.  

Der Stadtbezirk Hamm-Mitte nimmt als Einzelhandelsstandort die bedeutendste Rolle innerhalb 
der Gesamtstadt ein. Neben Kultur-, Verwaltungs- und Infrastruktureinrichtungen konzentrieren 
sich im Hauptzentrum Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsangebote. Dabei 
dominieren in der Innenstadt zentrenrelevante Sortimente.  

Die Einkaufslagen im zentralen Versorgungsbereich können entsprechend ihrer 
Passantenfrequenz und ihrem Geschäftsbesatz klassifiziert werden (s. Abb. 5). Das hier 
betrachtete Gebiet ist demnach, wie bereits erwähnt, Teil des zentralen Versorgungsbereichs. Es 
ergibt sich jedoch bezüglich der Lauflagen eine Zweiteilung: Während der nördliche Teilbereich am 
Marktplatz als C-Lage einzustufen ist, handelt es sich im südlichen Bereich nicht mehr um eine 
"echte" Einkaufslage.  

 
            Abb. 5: Klassifizierung der Einzelhandelslagen in der City Hamm nach Einzelhandelskonzept 2010 

Dennoch nimmt neben dem Supermarkt am Marktplatz mit seiner Nahversorgungsfunktion auch 
die Südstraße eine wichtige Funktion im Gesamtgefüge der Innenstadt ein. Als traditionelles 
Ausgehviertel und damit als Kneipen- und Gastronomiestandort trägt es zum erklärten Leitziel – 
durch einen "attraktiven, vollständigen und vielseitigen Mix aus Einzelhandels-, Dienstleistungs-, 
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Gastronomie- und Kulturangeboten" eine Ausstrahlung, die weit über die Stadtgrenzen der Stadt 
hinaus wirkt, zu erreichen – bei. Somit hat das Plangebiet im Hinblick auf die 
Einzelhandelsfunktion der Innenstadt zumindest eine ergänzende Funktion. Die städtebauliche 
Zielsetzung des Bebauungsplans, den zentralen Versorgungsbereich zu erhalten, setzt demnach 
auch die Ziele des Einzelhandelskonzepts zur Entwicklung des Einzelhandelsstandortes der 
Hammer City planungsrechtlich um.  
 

6. Inhalt des Bebauungsplanes 

Bebauungspläne, die nach § 9 Abs. 2a und 2b BauGB aufgestellt werden, dienen, wie erläutert, 
dem Erhalt oder der Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche sowie der Verhinderung 
städtebaulicher Beeinträchtigungen durch Vergnügungsstätten von Wohnnutzungen, 
schutzbedürftigen Anlagen oder der städtebaulichen Funktion eines Gebiets.  

Sowohl aus dem Einzelhandelskonzept als auch dem Steuerungskonzept für Vergnügungsstätten 
kann das Leitziel abgeleitet werden, den zentralen Versorgungsbereich 'City' zu erhalten und zu 
entwickeln. Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 01.148 dient der planungsrechtlichen 
Umsetzung dieser informellen Konzepte im Plangebiet. Hauptziel der Aufstellung des 
Bebauungsplans ist es daher, den zentralen Versorgungsbereichs zu sichern. Dazu werden mit 
den Festsetzungen dieses Bebauungsplans einzelne Nutzungen im Plangebiet eingeschränkt, um 
Beeinträchtigungen des Versorgungsbereichs zu verhindern, die zu einem Abwärtstrend des 
Quartiers führen können. Wie beschrieben, nimmt das Plangebiet mit seiner Lage in der Innenstadt 
von Hamm und mit seiner Nahversorgungsfunktion sowie seiner Funktion als Kneipen- und 
Gastronomiestandort eine wichtige - den zentrentypischen Einzelhandel ergänzende - Funktion 
ein.  

Unterstützendes Ziel, das ebenfalls zur Sicherung des zentralen Versorgungsbereichs beiträgt, ist 
die Verhinderung von negativen städtebaulichen Auswirkungen durch Vergnügungsstätten. 
Geschützt werden soll im nördlichen Bereich die Anlage der Kirche, an der Südstraße 
insbesondere die städtebauliche Funktion des Gebiets als Ausgehviertel und an der Königstraße 
die Wohnnutzung.  

Die unter § 9 Abs. 2a BauGB als auch § 9 Abs. 2b BauGB bestimmten städtebaulichen Ziele 
werden demnach mit der Aufstellung des Bebauungsplans verfolgt. Im Sinne der Gesetzgebung 
kann auf dieser Grundlage ausschließlich die Zulässigkeit bestimmter Arten von baulichen 
Nutzungen gesteuert werden. Über textliche Festsetzungen ist es damit möglich, die nach § 34 
Abs. 1 u. 2 BauGB zulässigen baulichen Nutzungen einzuschränken.  

Weitere städtebauliche Regelungsinhalte, die über den Anwendungsbereich des § 9 Abs. 2a und 
2b BauGB hinausgehen, sind hier nicht gegeben. Das bedeutet, dass keine Festsetzungen z. B 
von Baugebieten oder zum Maß der baulichen Nutzung getroffen werden. Die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 01.148 konzentrieren sich allein auf die Zulässigkeit von 
Vergnügungsstätten, Erotik-Fachmärkten und sonstigen Wettvermittlungsstellen.  

Festsetzungsgefüge  

Die Festsetzungen zur Zulässigkeit einzelner Nutzungen können gem. § 9 Abs. 2a und 2b BauGB 
für Teile des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans unterschiedlich getroffen werden. 
Für die Steuerung der Vergnügungsstätten sowie Erotik-Fachmärkten und sonstigen 
Wettvermittlungsstellen wird davon Gebrauch gemacht, um die Übernahme der Leitlinien aus dem 
Steuerungskonzept für Vergnügungsstätten zu ermöglichen. Dadurch entsteht eine 
planungsrechtliche Dreiteilung des Geltungsbereichs in denen unterschiedliche Einschränkungen 
der nach § 34 BauGB zulässigen Nutzungen festgesetzt werden. Die Bereiche sind jeweils mit 
einer Indexzahl in der zeichnerischen Darstellung gekennzeichnet.  
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Im Sinne des § 9 Abs. 2a und 2b BauGB werden für das Plangebiet nachstehende textliche 
Festsetzung getroffen: 

1. In dem mit dem Index 1 gekennzeichneten Teil des räumlichen Geltungsbereichs sind gem. § 9 
(2b) BauGB 
- Vergnügungsstätten i. S. der §§ 4a (3) Nr. 2 und 7 (2) Nr. 2 BauNVO nicht zulässig.  
- Spielhallen (mit Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit) ausnahmsweise ab dem ersten 

Obergeschoss sowie im Kellergeschoss, somit nicht in den Erdgeschossen, zulässig.  
- Freizeit-Center (Definition s. u.) ausnahmsweise zulässig.2. In dem mit dem Index 1 
gekennzeichneten Teil des räumlichen Geltungsbereichs sind gem. § 9 (2a) BauGB 
- Erotik-Fachmärkte nur ausnahmsweise zulässig. 
- sonstige Wettvermittlungsstellen nicht zulässig. 
 

3. In dem mit dem Index 2 gekennzeichneten Teil des räumlichen Geltungsbereichs sind gem. § 9 
(2b) BauGB  
- Vergnügungsstätten i. S. der §§ 4a (3) Nr. 2 und 7 (2) Nr. 2 BauNVO nicht zulässig. 
- Diskotheken und Tanzlokale zulässig. 
- Freizeit-Center (Definition s. u.) zulässig. 
 

4. In dem mit dem Index 2 gekennzeichneten Teil des räumlichen Geltungsbereichs sind gem. § 9 
(2a) BauGB sonstige Wettvermittlungsstellen nicht zulässig. 
 

5. In dem mit dem Index 3 gekennzeichneten Teil des räumlichen Geltungsbereichs sind gem. § 9 
(2b) BauGB Vergnügungsstätten jeglicher Art i. S. der §§ 4a (3) Nr. 2 und 7 (2) Nr. 2 BauNVO 
nicht zulässig. 
 

6. In dem mit dem Index 3 gekennzeichneten Teil des räumlichen Geltungsbereichs sind gem. § 9 
(2a) BauGB Erotik-Fachmärkte und sonstige Wettvermittlungsstellen nicht zulässig. 

Alle anderen Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 34 BauGB werden nicht berührt. 

In der Aufteilung des Geltungsbereichs spiegeln sich auch die verschiedenen Nutzungen und 
Funktionen des Plangebiets wider. Der nördliche Bereich ist mit dem Index 1 gekennzeichnet und 
grenzt unmittelbar an den Marktplatz an. Neben Dienstleistungseinrichtungen ist mit dem 
Supermarkt ein Einzelhandelsbetrieb vorhanden. Der Bereich mit dem Index 2 ist Teil des 
Ausgehviertels der Südstraße, in dem hauptsächlich Kneipen- und Gastronomieangebote 
vorzufinden sind. Index 3 kennzeichnet den Bereich der Königstraße, in dem die Wohnfunktion 
dominiert.  

In allen drei Bereichen werden Vergnügungsstätten zunächst generell ausgeschlossen. Es werden 
jedoch für einige Arten von Vergnügungsstätten spezielle - auf die jeweilige Eigenart des Bereichs 
abgestimmte - Ausnahmen von diesem strikten Ansiedlungsverbot definiert. Auch die Zulässigkeit 
von Erotik-Fachmärkten wird aufgrund der vorhandenen Nutzungen im Plangebiet unterschiedlich 
stark eingeschränkt.  

Wie in Kapitel 5.3 beschrieben, werden im Steuerungskonzept "Vergnügungsstätten" 
Siedlungsbereiche definiert, in denen ein besonderer Ansiedlungsdruck von Spielhallen 
anzunehmen ist und in denen durch einzelne Einrichtungen keine oder nur unwesentliche 
städtebauliche Beeinträchtigungen auf das Umfeld zu erwarten sind. Für den hier betrachteten 
Bereich wird die Bebauung am Marktplatz (Index 1) als eine solche Lage identifiziert. Da es nicht 
zielführend ist, Vergnügungsstätten in diesem Bereich der Innenstadt gänzlich auszuschließen, 
wird der Empfehlung gefolgt, Spielhallen in den Ober- sowie Kellergeschossen ausnahmsweise 
zuzulassen. Durch die Unzulässigkeit von Spielhallen in den Erdgeschossen wird sichergestellt, 
dass die relevanten Lauflagen für den Einzelhandel nicht unterbrochen werden. In den anderen 
Bereichen werden Spielhallen gemäß den Leitlinien des Konzeptes konsequent ausgeschlossen. 

Freizeit-Center bilden einen besonderen Spielhallentypus, da sie häufig - im Gegensatz zu 
Spielhallen mit Geldspielautomaten - offen zum Straßen- oder Platzraum gestaltet sind und damit 
eine höhere Standortverträglichkeit aufweisen. Mit ihrem Café-Bistro-Charakter, und Angeboten 
wie Billard, Darts, Unterhaltungsspielautomaten, Großleinwand und Internetplätzen können sie als 
"positiver" Typ von Vergnügungsstätten bezeichnet werden, der sogar belebend auf den 
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öffentlichen Raum wirken kann. Demnach sind für diese Art von Vergnügungsstätten andere 
Zulässigkeitsvoraussetzungen festzusetzen. Im Bebauungsplangebiet werden zu Freizeit-Centern 
nur Einrichtungen gezählt, die keine Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit anbieten. Im 
Bereich mit dem Index 1 werden aufgrund der Bedeutung des Bereichs für den Einzelhandel 
Freizeit-Center auf die ausnahmsweise Zulässigkeit zurückgestuft. Im Bereich der Südstraße 
(Index 2) fügen sich diese Einrichtungen aufgrund der vorhandenen Gastronomienutzungen in die 
städtebauliche Eigenart des Quartiers ein und sind daher uneingeschränkt zulässig. Im Bereich mit 
dem Index 3 werden Freizeit-Center zum Schutz der Wohnfunktion ausgeschlossen. 

Die Südstraße als Ausgehviertel nimmt eine besondere Funktion ein. Diskotheken und Tanzlokale, 
die ebenfalls unter den Überbegriff der Vergnügungsstätte fallen, sind in dem mit dem Index 2 
gekennzeichneten Bereich uneingeschränkt zulässig. Dadurch kann sich der Kneipen- und 
Gastronomiestandort auch in Zukunft nach den Vorgaben der immissionsschutzrechtlichen 
Bestimmungen entwickeln. 

Wettvermittlungsstellen sind dann als Vergnügungsstätte einzuordnen, wenn die Räumlichkeiten 
Gelegenheit des längeren Aufenthalts bieten, u.a. eine Möglichkeit besteht, die Wettangebote bzw. 
-ereignisse beispielsweise über Bildschirme live mit zu verfolgen. Andere Wettvermittlungsstellen 
werden damit von den genannten Zulässigkeitseinschränkungen für Vergnügungsstätten nicht 
berührt. Sonstige Wettvermittlungsstellen unter die gem. §§ 20-23 Glücksspielverordnung NRW 
alle Wettvermittlungsstellen zu zählen sind, die Sportwetten als Hauptgeschäft vermitteln, werden 
im Rahmen der zu treffenden Festsetzungen ebenfalls eingeschränkt.  

Das Konzept zur Steuerung von Vergnügungsstätten stammt, wie beschrieben, aus dem Jahr 
2010. In den Leitlinien wird aufgrund der damals vergleichbaren städtebaulichen Auswirkungen 
von Wettbüros, wozu die hier beschriebenen sonstigen Wettvermittlungsstellen zählen, empfohlen, 
diese in gleicher Weise wie Spielhallen einzuschränken. Nachfolgend wurden jedoch mit der 
Änderung der Glücksspielverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 08.03.2013 konkrete 
Regelungen für die Vermittlungsstellen für Sportwetten getroffen. Gemäß § 20 Abs. 3 dieser 
Verordnung ist eine Wettvermittlungsstelle gut einsehbar zu gestalten und das Anbringen von 
Sichtschutz verboten.  

Aufgrund der gewerberechtlich geforderten Einsehbarkeit ist eine Ansiedlung von 
Wettvermittlungsstellen außerhalb der Erdgeschosszonen nicht möglich, was einer Festsetzung 
nach der Empfehlung des Steuerungskonzepts widerspricht, die Zulässigkeit auf die Ober- und 
Kellergeschosse zu beschränken. Aus diesem Grund sind hier abweichende Regelungen zu 
treffen. 

Wettvermittlungsstellen können jedoch vor dem Hintergrund der generell in den letzten Jahren 
immer instabiler werdenden Situation des traditionellen Einzelhandels einen Verdrängungsprozess 
aus dem zentralen Versorgungsbereich auslösen. Durch den Bedeutungsgewinn des 
Internethandels und der dadurch ausgelösten Unbestimmtheit der weiteren 
Einzelhandelsentwicklung in den Zentren wird diese Gefahr zunehmend größer. Die Ansiedlung 
von Wettvermittlungsstellen in den Erdgeschosszonen und damit in den Lauflagen des 
Einzelhandels ist dabei als weiterer Einflussfaktor zu sehen, der die Erreichung des Ziels, den 
zentralen Versorgungsbereich zu erhalten, zusätzlich erschwert. Diese besonderen 
städtebaulichen Gründe machen es erforderlich, sonstige Wettvermittlungsstellen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans auszuschließen.  

Durch die Ansiedlung von Erotik-Fachmärkten bzw. Sexshops, kann es - insbesondere im 
Zusammenspiel mit Vergnügungsstätten und sonstigen Wettvermittlungsstellen – zu einer 
Niveauabsenkung und Verlust der Lagequalität eines Gebiets kommen. Aufgrund der vorhandenen 
Spielhallen ist es zur Erhaltung des zentralen Versorgungsbereichs daher im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans geboten, die allgemeine Zulässigkeit dieser Einrichtungen nach § 34 BauGB 
einzuschränken. Erotik-Fachmärkte werden in den Bereichen mit dem Index 1 und 2 auf die 
ausnahmsweise Zulässigkeit zurückgestuft, da davon auszugehen ist, dass einzelne Betriebe in 
diesem Bereich keinen Abwärtstrend hervorrufen. Zudem genießt die Erotik-Branche in den letzten 
Jahren eine zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz, sodass eine weiniger strikte 
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Nutzungseinschränkung sinnvoll erscheint. In dem mit dem Index 3 gekennzeichneten Bereich 
werden Erotik-Fachmärkte ausgeschlossen, da hier Wohnnutzung prägend ist. 

Um die Häufung von Einrichtungen zu verhindern, durch die ein Bereich negativ in Bewegung 
gebracht werden kann, wird die ausnahmsweise Zulässigkeit der verschiedenen Arten von 
Vergnügungsstätten und Erotik-Fachmärkten an eine Bedingung geknüpft. Voraussetzung für die 
Zulassung ist, dass sich im selben Gebäude, im gleichen Straßenzug in mittelbarer und 
unmittelbarer Nachbarschaft des Vorhabens nicht bereits eine Vergnügungsstätte, ein Erotik-
Fachmarkt oder eine sonstige Wettvermittlungsstelle befindet oder die städtebauliche Zielsetzung 
durch eine Ansiedlung einer solchen Einrichtung für diesen Bereich erschwert wird. Wie auch im 
Steuerungskonzept empfohlen, wird zunächst davon ausgegangen, dass ein neues Vorhaben 
keine negativen städtebaulichen Auswirkungen über das Zusammenwirken der Angebote auslösen 
wird, wenn sich innerhalb eines Radius von 100 m keine Vergnügungsstätte, kein Erotik-
Fachmarkt oder keine sonstige Wettvermittlungsstelle befindet. Wird dieser 100 m Radius 
unterschritten, ist eine Einzelfallprüfung anhand der konkreten Situation vor Ort vorzunehmen.  
 

7. Auswirkungen der Planung 

Bisher waren Vergnügungsstätten wie Spielhallen sowie Erotik-Fachmärkte und sonstige 
Wettvermittlungsstellen, wie bereits erwähnt, uneingeschränkt zulässig, da das Plangebiet nach § 
34 BauGB in seinem Gebietscharakter als Kerngebiet einzustufen ist. Durch die Aufstellung des 
Bebauungsplans wird die Zulässigkeit der baulichen Nutzungen der Grundstücke in 
unterschiedlichem Maße in den einzelnen Teilbereichen eingeschränkt.  

Gemäß § 42 Abs. 1 BauGB können bei einer Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung 
eines Grundstücks Entschädigungsansprüche entstehen, wenn sich dadurch eine wesentliche 
Wertminderung des Grundstücks ergibt. Dabei muss zwischen einer Entschädigung für eine 
zulässige (aber nicht ausgeübte) Nutzung und einer Entschädigung für eine tatsächlich ausgeübte 
Nutzung unterschieden werden. 

Ein Entschädigungsanspruch für eine zulässige Nutzung kann gem. § 42 Abs. 2 BauGB nur 
geltend gemacht werden, wenn die Zulässigkeit innerhalb einer Frist von 7 Jahren geändert wird. 
Die aus § 34 BauGB abgeleitete Zulässigkeit der Nutzungen im Geltungsbereich des 
aufzustellenden Bebauungsplans besteht bereits seit vielen Jahrzehnten, sodass die 
"Nutzbarkeitsgewährleistungspflicht" bei Inkrafttreten des Bebauungsplans abgelaufen ist.  

Ohnehin ist nicht von einer wesentlichen Wertminderung auszugehen, da die geplante 
Einschränkung der Zulassung von Vergnügungsstätten, Erotik-Fachmärkten und sonstigen 
Wettvermittlungsstellen lediglich einen geringen Teil der zulässigen Bausteine im betroffenen 
Gebiet nach § 34 BauGB betrifft. Alle anderen Nutzungsbausteine sind von dieser Regelung nicht 
berührt, sodass die für das Plangebiet wesentlichen Arten der baulichen Nutzungen nach § 7 
BauNVO weiterhin ausgeübt werden können. Ein spürbarer Eingriff in die bauliche Nutzbarkeit der 
Grundstücksfläche und damit eine Erschwerung der Nutzungs- und Verwertungsmöglichkeit der 
betroffenen Flächen wird hierdurch nicht erkannt. Damit ist ein Entschädigungsanspruch 
gegenüber Eigentümern, die keine der genannten Einrichtungen auf ihrem Grundstück betreiben, 
ausgeschlossen. 

Ein Entschädigungsanspruch für eine tatsächlich ausgeübte Nutzung käme für die zwei bereits 
bestehenden Spielhallen an der Südstraße 9 sowie am Marktplatz 5 in Betracht, die beide mit einer 
Größe von über 100 m² Nutzfläche den kerngebietstypischen Spielhallen zuzuordnen sind. 
Darüber hinaus ist für die bereits genehmigte Wettannahmestelle mit Möbelverkauf an der 
Königstraße 13 im Oktober 2018 ein Antrag zur Nutzungsänderung in eine reine 
Wettannahmestelle gestellt worden. Die Baugenehmigung wurde gemäß § 15 BauGB für die 
Dauer von 12 Monaten zurückgestellt. Ausschlaggebender Grund für die Zurückstellung war der 
Beschluss zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes mit dem die Ansiedlung von 
Vergnügungsstätten, sonstigen Wettvermittlungsstellen und Erotik-Fachmärkten planungsrechtlich 
gesteuert werden soll.  
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Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans werden die bereits genehmigten Nutzungen auf den sog. 
"passiven Bestandsschutz", der sich aus Art. 14 GG herleitet, gesetzt. Eingriffe in eine ausgeübte 
Nutzung sind gemäß § 42 Abs. 3 BauGB auch nach Ablauf der 7-Jahres-Frist 
entschädigungspflichtig, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass eine nicht nur unwesentliche 
Wertminderung des Grundstücks eintritt.  

In Bezug auf die genehmigten Spielhallen kann die bereits vorhandene Nutzung im Rahmen des 
Bestandsschutzes weiterhin ausgeübt werden. Zudem ist, durch die am 01.07.2017 in Kraft 
getretene Änderung des Glücksspielstaatsvertrages, der Betrieb von Spielhallen in einem 
Mehrfachkomplex nicht mehr zulässig. Spielhallenbetreiber dürfen demnach nur über eine 
Konzession für je zwölf Spielgeräte verfügen. Da in den bestehenden Spielhallen diese Grenze 
vollumfänglich ausgenutzt wird, ist eine Erweiterung der Spielhallennutzung aus 
gewerberechtlichen Gründen ohnehin nicht mehr zulässig. Eine Einschränkung der 
Erweiterungsmöglichkeiten für die Spielhallen erfolgt demnach durch den Bebauungsplan nicht. 
Darüber hinaus bestehen auch für diese Grundstücke vielfältige andere Nutzungsmöglichkeiten, 
sodass nicht erkennbar ist, dass sich durch die Überplanung eine Minderung der Erträge der 
Grundstücksnutzung und damit des Verkehrswerts ergibt. 

Die beantragte Nutzungsänderung der Wettannahmestelle mit Möbelverkauf in eine reine 
Wettannahmestelle ist nach Inkrafttreten des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans nicht 
mehr genehmigungsfähig. Die bereits genehmigte Nutzung der Wettannahmestelle mit 
Möbelverkauf kann jedoch weiterhin ausgeübt werden, da diese ebenfalls unter den 
Bestandsschutz fällt. Außerdem kann auch hier das gesamte sonstige Spektrum der gemäß 
§ 7 BauNVO (Kerngebiet) zulässigen Nutzungen unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 34 
BauGB weiterhin ausgeübt werden, sodass kein Anlass zu der Annahme besteht, dass sich eine 
Minderung der Erträge der Grundstücksnutzung ergibt. Somit sind Entschädigungsansprüche für 
bereits ausgeübte Nutzungen ebenfalls auszuschließen.  

Durch die Änderung der Zulässigkeitsvoraussetzungen von Vergnügungsstätten, Erotik-
Fachmärkten und sonstigen Wettvermittlungsstellen erhalten die genehmigten Spielhallen sowie 
die Wettannahmestelle mit Möbelverkauf ein Alleinstellungsmerkmal im Bebauungsplangebiet, die 
bis zur Aufhebung der Genehmigung Bestand haben. Dieser Umstand ist städtebaulich insofern 
aber noch tragfähig, als eine Fortschreibung der aktuellen Zulässigkeitsvoraussetzungen weiterhin 
die Gefahr einer Agglomeration von Vergnügungsstätten, Erotik-Fachmärkten und sonstigen 
Wettvermittlungsstellen und damit die Einleitung eines negativen Entwicklungsprozesses 
beinhalten würde. 

 

 

Hamm, 19.06.2019 
 
 
 
 
gez. Kreuz     gez. Gniot 
Stadtkämmerer    Städt. Baudirektor 
 


